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Tell 1: Zur Problematik der Bestimmung von Lücken In der bestehenden 
Sicherung bei Invalidität 

I. Soziale Sicherung bei Invalidität/Teilinvalidität - Vorüber-

lesungen zur Problematik der Slstematisierung bestehender 8i-

cherungslücken 

Ein System der sozialen Sicherung, wie es sich in ähnlicher Form 

in vielen entwickelten Industrienationen herausgebildet hat, kann 

kaum in der Weise perfektioniert werden, daß jeder nur denkbare 

Fall eines 'schutzwürdigen' Tatbestands in ausreichendem Maße ge-

deckt ist. Ein soziales Sicherungssystem, das heute oft einen Groß-

teil der Bevölkerung erfaßt, kann nicht auf jeden Einzelfall zu-

geschnitten sein, sondern muß mit gewissen Pauschalregelungen und 

Verallgemeinerungen arbeiten. Diese Sachnotwendigkeit birgt aber 

gleichzeitig die Gefahr in sich, daß die Versorgungssituation in 

manchen Fällen - gemessen an den sozialpolitischen Zielsetzungen 

des Sicherungssystems - als nicht zielgerecht und damit z.T. als 

'ungerecht' angesehen wird. Aufgabe der praktischen Sozialpolitik 

muß es deshalb sein, Sicherungeziele möglichst exakt zu formulie-

ren und ein System zu entwickeln, das die vorgegebenen Sicherungs-

ziele möglichet vollständig und effizient erreicht. 

In der Bundesrepublik Deutschland ergeben sich für eine zielge-

richtete Sozialpolitik vor allem deshalb schwerwiegende Probleme, 

weil das soziale Sicherungs system aus einer Vielzahl von Siche-

rungsformen und Sicherungseinrichtungen besteht, die sich hinsicht-

lich ihrer Sicherungsziele erheblich voneinander unterscheiden. 

Folge dieser historisch gewachsenen Mannigfaltigkeit des sozialen 

Sicherungs systems ist eine kaum noch überschaubare Flut gesetzli-

cher Regelungen. Neben den dadurch stark gestiegenen Verwaltungs-

kosten hatte diese Entwicklung die fatale Folge, daß in vielen 

Fällen keine gesicherte Information mehr über die effektive Ge-

samthöhe der Leistungen aus dem sozialen Sicherungssystem an eine 

Person bzw. einen Haushalt vorliegt. Dadurch besteht einerseits 

die Gefahr der - gemessen an den Sicherungszielen - Gewährung un-

gerechtfertigt hoher Gesamtleistungen (Kumulationen). Andererseits 

aber wurde durch die z.T. überzogene bzw. unkoordinierte Leistungs-



gewährung der Blick dafür verbaut, daß in einigen Einzelbereichen 

der sozialen Sicherung noch gravierende - sozialpolitisch nicht 

vertretbare - 'Sicherungslücken' existieren. Zu dem Problem der 

Sicherungslücken hat sich in jüngster Zeit die Transfer-Enqu@te-

Kommission geäußert. 1 ) Die dort entwickelten Überlegungen zur De-

finition und Systematisierung von Sicherungslücken stimmen im 

Grundsatz mit unseren Grundüberlegungen bzgl. der Suche nach Lük-

ken bei der Invaliditätssicherung überein. Da es jedoch für die 

Systematik bei der Suche nach Lücken in der Invaliditätssicherung 

unbedingt notwendig ist, sich der Problematik der Bestimmung von 

Sicherungslücken voll bewußt zu sein, soll, bevor das System auf 

Lücken hin geprüft wird, auf die Möglichkeiten der Definition von 

Sicherungslücken eingegangen werden. 

Allgemein lassen sich Lücken im sozialen Sicherungssystem in zwei 

verschiedene Kategorien unterteilen, und zwar in 'personelle' und 

'materielle' Sicherungslücken. 2 ) Eine personelle Sicherungslücke 

liegt vor, wenn einzelne Personen oder Personengruppen nicht zum 

gesicherten Personenkreis des entsprechenden sozialen Sicherungs-

zweiges gehören. Eine materielle Sicherungslücke liegt dann vor, 

wenn eine Person dem gesicherten Personenkreis des sozialen Siche-

rungssystems zwar angehört, bei Eintritt des - an sich - abgedeck-

ten Risikofalls aber nur unzureichende Leistungsansprüche hat. 

Personelle Sicherungslücken können demzufolge durch eine Ausdeh-

nung des gesicherten Personenkreises vermindert werden. Materiel-

le Sicherungslücken können durch die Änderung des Leistungsumfangs 

und/oder eine Änderung der Anspruchstatbestände abgebaut werden. 

Es muß jedoch beachtet werden, daß die zielorientierte Beseitigung 

von Sicherungslücken, je nachdem, ob eine personelle oder materiel-

le Lücke vorliegt, weder theoretisch noch praktisch unproblematisch 

ist. Vielmehr gibt es zwischen beiden Arten von Lücken einen zu 

beachtenden Überschneidungsbereich. Dies zeigt sich deutlich etwa 

in der gesetzlichen Unfallversicherung, wo der gesicherte Perso-

nenkreis sich nicht in einer isolierten Betrachtung, sondern nur 

in Verbindung mit den unterschiedlichen gesicherten Tatbeständen 

1) vgl. Transfer-Enqu@te-Kommission: Das Transfersystem in der 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1981, S. 158 ff. 

2) vgl. ebda, S. 158 ff. 
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abgrenzen läßt. Bei formaler Sichtweise liegt zwar eine materielle 

Lücke vor, wenn durch ein Abweichen vom Arbeitsweg (Ausschlußtat-

bestand) der Sicherungsschutz entfällt. Faktisch kann in diesem 

Fall durch das Auftreten einer materiellen Sicherungslücke eine 

personelle Sicherungslücke verursacht werden, wenn gegen kein an-

deres Sicherungssystem Ansprüche bestehen (abgesehen von der So-

zialhilfe). Es kann grundsätzlich festgestellt werden, daß (bei 

entsprechender Definition) die Mindestvoraussetzung für die Be-

seitigung von Sicherungslücken die Schaffung eines sozialen Si-

cherungssystems ohne personelle Sicherungslücken ist. Im weiteren 

Sinne besteht ein derartiges System grundsätzlich in der Sozial-

hilfe. Für eine umfassende Invaliditätssicherung erscheint diese 

Sichtweise aber als zu formal. Man könnte vielmehr dann von per-

sonellen Sicherungslücken sprechen, wenn neben dem allgemeinen 

Sozialhilfesystem in keinem der Systeme, die einen speziellen ein-

kommensorientierten Invaliditätsschutz gewähren, eine Sicherung 

besteht. 

Personelle Sicherungslücken lassen sich nun wiederum nach der Ur-

sache in zwei Komponenten aufgliedern. Sie betreffen: 

1. Personen, die auf grund der Befreiung von der Versicherungs-

pflicht innerhalb des sozialen Sicherungssystems nicht von dem-

selben erfaßt werden, 

2. Personen, die durch generellen Ausschluß von der Sozialversi-

cherung nicht zum gesicherten Personenkreis des sozialen Siche-

rungssystems gehören können. 

Der erste Fall liegt vor, wenn etwa durch Nichtinanspruchnahme des 

Rechtes auf freiwillige Versicherung oder durch antrags gemäße Be-

freiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung der 

Betreffende nicht zum gesicherten Personenkreis des sozialen Si-

cherungssystems gehört. In der Rentenversicherung beispielsweise 

gibt es seit deren Öffnung für alle Personen keine generellen Aus-

schlüsse mehr (Ausnahme anderweitig gesicherte Beamte). Deshalb 

bestehen personelle Sicherungslücken dort nur noch in dem Umfang, 

wie die zur freiwilligen Versicherung oder zur 'Pflichtversiche-

rung kraft Antrages' Berechtigten hiervon keinen Gebrauch machen. 

Nach den Er6ebnissen des Mikrozensus von 1979 zeigte sich, daß im-


